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Leopold von Gottes Gnaden/
Grossherzog von Baden , Herzog von Zähringen.

Zustimmung Unserer getreuen Stande haben Wir beschlossen und verordnen , wie folgt:

Art . 1.

Von Mannheim bis zur Schweizergrenze bei Basel wird eine Eisenbahn erbaut.

Der Bau wird auf Staatskosten begonnen und fortgesetzt , so lange nicht mit Zustimmung der Stände eine

«bändernde Anordnung getroffen wird.

Art. 2.

Für alles in die Zugslinie der Eisenbahn fallende Eigenthum tritt die Verbindlichkeit zur Abtretung kraft

dieses Gesetzes ein , sobald diese Zugslinie durch das Staats - Ministerium genau bestimmt und durch das Regie¬

rungsblatt verkündet ist.

" - Für diese Abtretungen cessirt demnach das im zweiten Titel des Gesetzes vom 28 . August 1835 beschriebene
Verfahren , und genügt es , daß statt dessen eine nach §. 11 zusammengesetzte Commission die in die Zugslinie
fallenden Güter , — soweit ste nicht durch gütliches Uebereinkommen erworben werden können , — nach ihren
Sigenthümern , ihrer Lage und ihrem Maaße einzeln verzeichnet , und nach § . 22 durch das Kreisanzeigeblatt
bekannt machen laßt , um darauf das Verfahren über die Entschädigung einzuleiten.
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